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Gemäß Art. 35 DSGVO hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutzfolgeabschätzung den Rat des Datenschutzbeauftragten, ein. Dieser muss bei der Durchführung einer DSFA vorab intern oder extern bestellt werden.

Dieses gilt u. a. für folgende Bereiche:

· Digitale Zeiterfassungssystem             
· GPS-Überwachung von PKWs
· Einsatz von Videoüberwachung           
· Einsatz von RFID-Systemen
· Durchführung von Bonitätsprüfungen
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